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der Vorsorge erscheint, die Ungewissheit zu re-
duzieren. 

4.  a)  Der Risikotyp Pandora ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Eintrittswahrscheinlich-
keit, das Schadensausmaß und deren Abschät-
zungssicherheit ungewiss sind. Gewiss ist bei 
diesem Risikotyp, dass die Persistenz hoch ist.  

b)  Vorrangig gegenüber der nach dem 
WBGU prioritären Strategie der Substitution er-
scheint, die Ungewissheit zu reduzieren. 

5.  a)  Der Risikotyp Kassandra ist dadurch 
gekennzeichnet, dass zwischen Verursachung 
und Schadenseintritt eine relativ große Zeit-
spanne liegt, wobei die Eintrittswahrscheinlich-
keit eher hoch ist, aber die Abschätzungssicher-
heit insoweit eher gering ist. Darüber hinaus 
sind das Schadensausmaß und deren Abschät-
zungssicherheit eher hoch.  

b)  Prioritäre Strategie ist die Stärkung der 
Langfristverantwortung. 

6.  a)  Der Risikotyp Medusa ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einem hohen Mobilisie-
rungspotential das Schadensausmaß bei eher 
hoher Abschätzungssicherheit eher gering ist. 
Ebenso sind die Eintrittswahrscheinlichkeit und 
deren Abschätzungssicherheit eher gering.  

b)  Prioritäre Strategie ist die Förderung der 
Vertrauensbildung. 

V. Die verschiedenen Risiken der 
Kernenergie 

1.  Bei der Kernspaltung sind die Risiken, 
die innerhalb des Brennstoffkreislaufs vom Ab-
bau bis zur Entsorgung entstehen, mehreren ver-
schiedenen Risikotypen zuzuordnen. 

2.  a)  Die unterhalb der vorgeschriebenen 
Grenzwerte bewirkte Strahlendosis ist für die An-
wohner als ein Risiko vom Typ Medusa zu be-
werten. 

b)  Damit ist die Vertrauensbildung zu för-
dern. 

c)  Die fehlenden Rechtsnormen für Maß-
nahmen zur Vertrauensbildung sollten geschaf-
fen werden. 

3.  a)  Das Risiko eines Unfalls mit schweren 
Kernschäden ist dem Risikotyp Damokles zuzu-
ordnen.  

b)  Prioritäre Strategie ist damit die Vermin-
derung des Katastrophenpotentials.  

c)  Der langfristigen Verminderung des Kata-
strophenpotentials dient die Beendigung der 
kommerziellen Nutzung der Kernenergie gem. 
§ 1 Nr. 1, § 7 I 2, Ia, Ib, Ic, Id AtG i.V.m. An-
lage 3. Im Übrigen wird die Auslegung des AtG 
primär an der Verminderung der Eintrittswahr-
scheinlichkeit eines Unfalls ausgerichtet. Diese 
Konzeption sollte um Maßnahmen zur Reduzie-
rung des Katastrophenpotentials ergänzt werden. 
Bei Verminderung des Katastrophenpotentials 
durch Begrenzung der Menge des spaltbaren 
Materials und weiteren flankierenden Maßnah-
men erscheint eine Lockerung des Neubauver-
bots im Hinblick auf die Betriebsrisiken vertret-
bar. 

4.  a)  Die durch terroristische Einwirkungen 
auf ein Kernkraftwerk ausgehenden Risiken sind 
dem Typ Zyklop zuzuordnen.  

b)  Nach WBGU prioritäre Strategie ist daher 
die Reduzierung der Ungewissheit. Diese Strate-
gie ist jedoch nachrangig gegenüber einer Ver-
minderung des Katastrophenpotentials. 

c)  Der erforderliche Schutz gegen Störmaß-
nahmen oder sonstige Einwirkung Dritter gem. 
§ 7 II Nr. 5 AtG wird bei sehr geringer Ein-
trittswahrscheinlichkeit eines Schadens gewährlei-
stet. Demgegenüber werden die Verminderung 
des Katastrophenpotentials oder Maßnahmen zur 
Reduzierung der Ungewissheit im geltenden 
Atomrecht vernachlässigt. 

VI. Fazit 

Für das Referenzgebiet der Risiken von Kern-
spaltungen wurde gezeigt, dass die Erkenntnisse 
des WBGU-Gutachtens die Diskussion über 
diese Risiken versachlichen und auch im Rah-
men von Beurteilungs-/Ermessensspielräumen 
in die juristische Bewertung einfließen sollen. 

Bei Einhaltung eines Mindestschutzes ist die 
im Umgang mit der Kernenergie zu verfolgende 
Strategie nicht rechtlich determiniert, sondern 
der politischen Diskussion zu überlassen. 
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